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 Verschiedenes

 Tipps & Termine

Anliegerpflichten für den Winterdienst auf den Gehwegen im Stadtgebiet 
Schwarzenberg

Die Pflicht zur Straßenreinigung 
und zum Winterdienst ist für 
Gehwege an Straßen innerhalb 
der bebauten Ortslage der Stadt 
Schwarzenberg auf die Grund-
stückseigentümer durch die Sat-
zung über die Straßenreinigung 
und den Winterdienst in der Stadt 
Schwarzenberg übertragen. 

In verkehrsberuhigten Bereichen 
(z.B. Altstadt- und Vorstadt), wo 
Gehwege nicht vorhanden sind, 
gilt entsprechend § 51 Abs. 3 
SächsStrG ein Streifen von 1,5 m 
Breite entlang der Grundstücks-
grenze als Gehweg.
Wenn sich an einer Straße beid-
seitig Gehwege befinden, so ist 

der Eigentümer des jeweils anlie-
genden Grundstücks verpflichtet. 
Bei Straßen mit einseitigem Geh-
wegen wechselt die Verpflich-
tung  jährlich: Im geraden Jahr ist 
der unmittelbaren Anlieger, im 
ungeraden Jahr der Eigentümer 
der gegenüberliegenden Stra-
ßenseite für den Winterdienst 
zuständig. 

Somit sind bis 31.12.2020 noch 
die Eigentümer der Grundstü-
cke zuständig, an welchem der 
Gehweg liegt. Ab 01.01.2021 ist 
der jeweiligen Eigentümer des 
Grundstückes auf der gegen-
überliegenden Straßenseite ver-
pflichtet.  

Die Verpflichtung zum Winterdienst 
auf den Gehwegen entlang der 
Grundstücke bzw. der gegenüber-
liegenden Straßenseite beinhaltet, 
dass: 
•  bei Schneefall die Gehwege in ei-

ner solchen Breite von Schnee zu 
räumen sind, dass die Sicherheit 
des Fußgängerverkehrs gewähr-
leistet, insbesondere der Begeg-
nungsverkehr möglich ist.

•  bei Glätte die Gehwege derart und 
rechtzeitig zu bestreuen sind, dass 
Gefahren nicht entstehen können. 

•  Außerdem ist für jedes Haus-
grundstück ein Zugang zur Fahr-
bahn und zum Grundstücksein-
gang von mindestens 1,25 m zu 
räumen. 

Die Gehwege sind an Werktagen 
bis 7.00 Uhr sowie an Samstagen, 
Sonntagen und gesetzlichen Feier-
tagen bis 9:00 Uhr von Schnee und 
Eis zu räumen und zu  streuen. 

Die Maßnahmen sind täglich bis 
20.00 Uhr zu wiederholen, soweit 
dies zur Verhütung von Gefahren 
für Leben, Gesundheit und Eigen-
tum erforderlich ist. 

Die Satzung über die Straßenrei-
nigung und den Winterdienst in 
der Stadt Schwarzenberg kann im 
Internet unter www.schwarzen-
berg.de eingesehen werden. Aus-
kunft erteilt das Bauamt der Stadt 
Schwarzenberg.

Frühjahrsaussaat 2021 – Bewerben Sie sich jetzt!
Blühflächen helfen Insekten und 
Schmetterlingen. Sie haben eine 
Freifläche oder Wiese, die Sie 
dafür nutzen können?
Wir unterstützen Sie mit gebiets-
eigenem Saatgut bei der Anlage. 

„Sachsen blüht“ ist eine Initiative 
des Sächsischen Landtages (ge-
mäß Beschluss des Sächsischen 
Landtages zum Doppelhaushalt 
2019/2020). Die Sächsische Lan-
desstiftung Natur und Umwelt 
(LaNU) stellt im Rahmen des 
Projekts „Puppenstuben gesucht 
– Blühende Wiesen für Sachsens 
Schmetterlinge“ kostenlos gebiets- 
eigenes zertifiziertes Saatgut für 

geeignete Blühflächen (Lage im 
Siedlungsbereich oder Ortrand) 
mit einer Größe zwischen 1000 und 
2000 m²) zur Verfügung. 
Die ausführlichen Teilnahmebe-
dingungen finden Sie unter https://
t1p.de/ihm5.
Bewerben Sie sich schon jetzt für 
das Saatgut und legen Sie im kom-
menden Frühjahr eine Blühfläche 
für Insekten an! Schicken Sie bitte 
per Mail den ausgefüllten, unter-
schriebenen Teilnahmebogen (zu 
finden unter: https://t1p.de/6ysl), 
zwei Bilder der Fläche und ein 
Luftbild mit eingezeichnetem Are-
al an sachsen-blueht@dvl-sach-
sen.de. Der Einsendeschluss ist 

am 15.02.2021. Dies ist voraus-
sichtlich der letzte Aufruf  im Rah-
men der Aktion „Sachsen blüht“!
Das standortgerechte Saatgut 
dient zur Begrünung von neu an-
zulegenden oder aufzuwertenden 
blütenreichen Wiesenflächen. 
Diese Flächen sollen langfristig 
insektenfreundlich bewirtschaf-
tet werden (Teilflächenmahd, 
Verzicht auf Dünge- und Pflanzen-
schutzmittel u.a.). Denn nur dann 
können sie als Lebensraum für 
viele Insektenarten dienen und 
die Biotopvernetzung in Sachsen 
fördern. Detaillierte Hinweise zur 
Wiesenanlage und -pflege finden 
Sie unter  https://t1p.de/dvl.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte 
an: Elisa Gurske
Deutscher Verband für Land-
schaftspflege (DVL) - Landesver-
band Sachsen e.V./
Initiative Sachsen blüht
Lange Str. 43, 01796 Pirna
Tel.: 03501/ 58 273 45
E-Mail: 
sachsen-blueht@dvl-sachsen.de

Die Fachstelle Ehrenamt berät Sie gern bei Fragen 
rund um das Thema Ehrenamt.

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie:

 • Fragen zu Fördermöglichkeiten haben
 • eine ehrenamtliche Tätigkeit suchen oder bieten
 • aktuelle Informationen zu Projekten und 
  Wettbewerben erhalten möchten
 • ein Beratungsgespräch wünschen

Landratsamt Erzgebirgskreis 
Fachstelle Ehrenamt • Paulus-Jenisius-Straße 24 •  09456 Annaberg-Buchholz
Tel. 03733/831-1022,-1023 • ehrenamt@kreis-erz.de
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Erste Laptops an Schulen übergeben  
Förderung mobile Endgeräte in Schulen (i.V.m. Corona-Pandemie)

Vergangene Woche konnten die 
ersten der insgesamt 90 Lap-
tops an die 4 Grundschulen und 
die Oberschule Stadtschule über-
geben werden, welche auf Grund 
der Corona-Pandemie im Bedarfs-
fall durch Schüler/innen genutzt 
werden können.

Die Stadt hatte ca. 42.000 € als 
Bundesmittel im Spätsommer 
für die Beschaffung von mobi-
len Geräten vom Freistaat Sach-
sen erhalten. Diese Pauschale 
ist gedacht zur Beschaffung von 
Geräten, die die Schulen an ein-
zelne Schüler ausleihen können, 
welche selbst keine entsprechen-
de Ausstattung zum Arbeiten zu 
Hause haben. 

Um eine sinnvolle Anwendung 
auch im täglichen Schulbetrieb 
zu ermöglichen, flossen aus dem 
städtischen Haushalt kurzfristig 

nochmal rund 69.000 € zzgl. In-
stallationsleistungen ein, damit 
in nahezu allen Schulen fast ein 
Klassensatz zur Verfügung steht.

Oberbürgermeister Ruben Gehart und Schulleiterin Manuela Kunert, Grund-
schule Erla-Crandorf, mit einem der neuen Laptops      Foto: Stadtverwaltung

Schwarzenberg Preisträger beim  
4. Sächsischen Inklusionspreis

Mit dem Projekt „Komplette 
Leitsysteme und moderne, bar-
rierefreie Ausstattung für einen 
service- und zukunftsorientier-
ten Bürgerservice im Rathaus 
Schwarzenberg“ hatte sich die 
Verwaltung im September 2020 
für den Sächsischen Inklusions-
preis  2020 in der Kategorie Ver-
waltung (Bereich „Service inklu-
siv!“) beworben.

Anfang Dezember nahm Ober-
bürgermeister Ruben Gehart mit 
weiteren Vertretern der Verwal-
tung den     4. Sächsischen Inklu-
sionspreis in dieser Kategorie im 
Foyer des Kommunalen Sozial-
verbandes Sachsen in Leipzig ent-
gegen. Die Auszeichnung nahm 

der Beauftragte der Sächsischen 
Staatsregierung für die Belange 
von Menschen mit Behinderun-
gen vor.
Verbunden war die Auszeichnung 
auch mit einem Preisgeld in Höhe 
von 1.000 €.
Die Jury hatte insbesondere der 
ganzheitliche Ansatz Schwarzen-
bergs beim Umbau des Bürgerser-
vicebereichs im Erdgeschoss des 
Rathauses überzeugt. Vom Park-
platz aus führt das taktile Leitsys-
tem über breite Wege in den Bür-
gerservicebereich, Nebenräume 
und den Ratssaal. 
Im Bürgerservice wurde ein 

multifunktioneller Arbeitsplatz 
entwickelt, an welchem alle An-
liegen von Menschen mit Behin-
derungen bearbeitet werden kön-
nen. Neben höhenverstellbaren 
Schreibtischen gehört beispiels-
weise auch eine transportable In-
duktionsschleife zur Ausstattung, 
welche das Hören und Verständi-
gen bei Hörgeräten oder Hörpro-
blemen erleichtert. 

Der barrierefreie Umbau war u.a. 
in enger Zusammenarbeit mit der 
Senioren- und Behindertenbe-
auftragten des Erzgebirgskreises, 
Helga Dittrich, erfolgt.

Städtebund Silberberg setzt Arbeit an touristischen Wegen fort
Mit dem Projekt „Wandelbarer Sil-
berberg“ setzen die Kommunen 
des Städtebundes Silberberg seit 
August dieses Jahres die Arbeit zur 
Qualifizierung des Wanderwege-
netzes fort. Das Projekt umfasst die 
Fortschreibung und Digitalisierung 
der touristischen Wege, die Ent-
wicklung zielgruppenspezifischer 
Angebote, Öffentlichkeitsarbeit, 

Kommunikation sowie Kooperati-
on mit den benachbarten LEADER-
Kommunen, Partnern und unter 
Einbeziehung des Ehrenamts. Als 
ein wesentliches Ziel wurde die Ge-
staltung und Anlegung eines Rund-
wanderweges für den Städtebund 
benannt.
Diese Arbeit wird nun vom Projekt-
manager René Gutzmerow fortge-

setzt. Der Sitz 
des Projekt-
managements 
ist bis August 
2022 in der 
Stadtverwal-
tung Schwar-
zenberg. Herr 
K u n z m a n n , 
Bürgermeister 
der Stadt Lau-
ter-Bernsbach, 
fungiert wie 
auch beim Vor-
gängerprojekt 

als vorsitzender Bürgermeister der 
Städtebundkommunen.

Als erster Schritt wird mit den Ver-
antwortlichen in den Kommunen, 
den ehrenamtlichen Wegewarten 
und weiteren Partnern die Rou-
tenführung des Rundwanderweges 
weiter konkretisiert. In einer ge-
meinsamen Beratung im Oktober 
wurde diesbezüg-
lich zum aktuellen 
Sachstand infor-
miert und gemein-
same Ziele für die 
Weiterarbeit abge-
stimmt. Dabei wur-
de auch festgelegt, 
dass die Namensfin-
dung für den Wan-
derweg innerhalb 
eines Wettbewerbes 
erfolgen soll.
Die Förderung des 
Vorhabens erfolgt 

nach der Richtlinie des Sächsischen 
Staatsministeriums für Umwelt 
und Landwirtschaft zur Umsetzung 
von Leader-Entwicklungsstrategien 
(Förderrichtlinie LEADER-RL LEA-
DER/2014). Das Vorhaben wird in 
der LEADER Region Westerzgebirge 
durchgeführt und ist ein Vorhaben 
im Rahmen der LEADER Entwick-
lungsstrategie Westerzgebirge.

Fotograf: Swen Reichhold
Rechte: Geschäftsstelle des Beauftragten der Sächsischen Staatsregierung für 
die Belange von Menschen mit Behinderungen

Schlosspark über Winter geschlossen
In Abstimmung mit dem kul(T)
our-Betrieb des Erzgebirgskreises 
ist der Schlosspark witterungsbe-
dingt über die Wintermonate ge-

schlossen. Sobald es im Frühjahr 
die Wetterlage zulässt, öffnen sich 
die Tore der Anlage wieder für die 
Besucher.


